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Vorwort 

Der Schutz von Innovation im Bereich der Pflanzenzucht und -biotechnologie 
durch Rechte geistigen Eigentums gehört seit Jahren zu den besonders umstritte-
nen Bereichen des Patentrechts. Diese Diskussion wurde lange als eine Experten-
diskussion über die Grenzen des Patent- und Sortenschutzrechts geführt. Seit eini-
ger Zeit hat die Diskussion dadurch eine völlig neue Dimension erhalten, daß nicht 
mehr nur die Frage gestellt wird, ob das Patentrecht geeignet sei, Innovationen im 
Bereich der belebten Materie adäquat zu erfassen, sondern ob die durch den Pa-
tentschutz beabsichtigte Förderung einer umstrittenen Technologie generell und im 
jeweiligen konkreten Einzelfall gesellschaftlich angemessen und wünschenswert 
sei. Der hier behandelte Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen wird darüber 
hinaus kontrovers zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern einerseits und 
Industriestaaten andererseits erörtert und in internationalen Foren verhandelt. Er-
stere sind der Auffassung, daß die in ihren pflanzengenetischen Ressourcen verkör-
perte genetische Information im gegenwärtigen internationalen System von Rech-
ten geistigen Eigentums keinen hinreichenden Schutz genieße, während sie ihrer-
seits verpflichtet sind, die aus den Ressourcen in den Industrienationen entwickel-
ten technologischen Innovationen durch Patente und andere Rechte geistigen 
Eigentums zu schützen. 

Mit lokrafttreten der Konvention über Biologische Vielfalt und der Gründung 
der Welthandelsorganisation hat sich die Diskussion auf die Ebene des Volker-
rechts verlagert. Hier wird sie zwischen Patentrechtlern, Umweltrechtlern, Um-
weltschützern, Vertretern von Entwicklungsländern und Industriegruppen sowie 
Globalisierungsgegnern und Globalisierungsbefürwortern engagiert weitergeführt. 
Die in der Diskussion aufgeworfenen Sachfragen zeigen die Berechtigung der Aus-
einandersetzung und machen deutlich, daß sich die Spezialmaterie der technischen 
Schutzrechte spätestens dann dem öffentlichen Diskurs stellen muß, wenn sie in 
gesellschaftlich umstrittene Technologiefelder vordringt. Die bisherige Auseinan-
dersetzung macht aber auch deutlich mit welcher Sprach- und Verständnislosigkeit 
sich die Beteiligten zuweilen gegenüberstehen. 

Gerade letztere Beobachtung war Anlaß dafür, im Frühjahr 1996 nach einer 
mehrjährigen Beschäftigung mit dem Gentechniksicherheitsrecht eine Arbeit zum 
Schutz der Rechte geistigen Eigentums im Weltmarkt zu unternehmen. Die Arbeit 
wurde 1999 abgeschlossen und im Sommersemester 2000 von der Juristischen Fa-
kultät der Albert-Ludwigs-Universität als Dissertation angenommen. Einzelne Ent-
wicklungen im Rahmen der Welthandelsorganisation sowie in Rechtsprechung und 
Literatur sind bis zum Spätsommer 2000 berücksichtigt. 
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Die Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die stete Förderung, die ihr mein 
Doktorvater Prof. Dr. Rainer Wahl hat zuteil werden lassen, und die unbeschränkte 
akademische Freiheit, die er mir bei der Konzeption und Durchführung der Arbeit 
gewährte. Die Befassung mit einem für einen öffentlich rechtlichen Lehrstuhl ei-
gentlich fachfremden Thema ist direktes Ergebnis der ständigen Ermunterung 
durch Prof. Wahl, Neues zu erfassen und weiterzuentwickeln, die ich nicht nur 
während dieser Arbeit, sondern vor allem auch in den Jahren zuvor als Mitarbeiter 
von Herrn Wahl erfahren habe. Dem gilt mein besonderer Dank. Mein Dank gilt 
ebenfalls dem Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. Murswiek, für die kurzfristige Er-
stellung des Zweitgutachtens. 

Verbunden und verpflichtet bin ich der Studienstiftung des deutschen Volkes für 
die Förderung nicht nur meines Studiums, sondern auch dieser Arbeit sowie mei-
nem Vertrauensdozenten Prof. Dr. Stärk. Gerne danke ich Prof. John H. Barton für 
die freundliche Einladung an die Stanford Law School und die dort gezeigte stän-
dige Gesprächsbereitschaft Ausgesprochen hilfreiche Anregungen und Hinweise 
verdanke ich Dr. Peter-Tobias Stoll vom Max-Planck Institut in Heidelberg, auch 
die freundliche Aufnahme am Max-Planck Institut in München verdient besondere 
Erwähnung. 

Selbstverständlich hätte ich diese Arbeit nicht geschrieben ohne die beständige 
Förderung meiner Ausbildung durch meine Eltern, Waltraud und Günter Goebel, 
denen ich genauso herzlich danke wie meinen Geschwistern, Hartmut Goebel und 
Annette Fabrice, die selbst die unleidliche Aufgabe des Korrekturlesens bereitwil-
lig auf sich nahmen. Gewidmet ist die Arbeit meiner Frau, Maria Isabel Elizundia. 
Ohne sie hätte ich weder das Thema ausgewählt noch meinen Blick auf die außer-
europäischen Rechtsordnungen gerichtet. Mein besonderer Dank gilt ihr für die 
ständige Ermunterung in den zweieinhalb Jahren, in denen ich diese Arbeit berufs-
begleitend abgeschlossen habe. 

Hamburg, im August 2000 Burkhart Goebel 
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Einleitung 

Die Pflanzenbiotechnologie ist eine sich schnell entwickelnde neue Technolo-
gie, von der sich die meisten Staaten einen fruchtbaren Beitrag zur Sicherstellung 
der Ernährung und medizinischen Versorgung der Weltbevölkerung erhoffen. Ein 
rechtliches Instrument zur Förderung dieser Technologie ist die Gewährung von 
Rechten geistigen Eigentums, durch die zeitlich beschränkte Ausschlußrechte an 
Innovationen verliehen werden. Die Aussicht auf die zeitweise alleinige gewerbli-
che Verwertung soll zur Investition von Zeit und Kapital in Innovation anregen, 
wobei der Innovator ein Interesse daran hat, ein Ausschlußrecht möglichst in allen 
für ihn interessanten Märkten erwerben und durchsetzen zu können. Im Zeitalter 
der Globalisierung sind dies nicht mehr nur die Märkte der Industrienationen, son-
dern der Weltmarkt insgesamt. In diesem Weltmarkt hat der Schutz von Innovation 
und insbesondere technischer Innovation mit der Griindung der Welthandelsorgani-
sation und dem Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens als einem Teilabkom-
men der Welthandelsorganisation eine erhebliche Aufwertung erfahren. Mit der 
Angleichung der weltweiten Mindeststandards von Rechten geistigen Eigentums 
auf einem hohen Niveau und der Ansiedlung dieser Materie bei einer durchset-
zungsfähigen Organisation trägt das TRIPS-Übereinkommen zur Überwindung der 
Fraktionierung des Schutzes der Rechte geistigen Eigentums im Weltmarkt bei. 

Allerdings stellt das TRIPS-Übereinkommen den Schutz von Pflanzen durch Pa-
tente, der wichtigsten Form technischer Schutzrechte geistigen Eigentums, in das 
Ermessen der Mitgliedsstaaten, entscheidet sich also teilweise gegen eine Anglei-
chung des Schutzniveaus im Weltmarkt. Diese Ausnahme überrascht jedenfalls 
dann, wenn die Staaten die Pflanzenbiotechnologie tatsächlich fördern wollen und 
sich große Vorteile von ihrer Nutzung versprechen. Offensichtlich bestehen Vorbe-
halte gegenüber dem umfassenden Schutz pflanzengenetischer Erfindungen durch 
Ausschlußrechte geistigen Eigentums, die in anderen Technologiebereichen wie 
der Pharmazie und der Agrochemie nicht bestehen. Eine Untersuchung der betei-
ligten Interessen macht deutlich, daß die Gewährung von Rechten geistigen Eigen-
tums an pflanzengenetischen Innovationen im Weltmarkt auf ein komplexes Inter-
essengeflecht stößt. In diesem müssen die Interessen der Ursprungsstaaten geneti-
scher Ressourcen (häufig Entwicklungsländer), der forschenden und entwickeln-
den Nutzer solcher Ressourcen (Pflanzenzüchter und multinationale Konzerne), 
der Abnehmer pflanzengenetischer Innovationen (häufig Landwirte), und der All-
gemeinheit an Umweltschutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen in Aus-
gleich gebracht werden. Diese Interessen werden im Weltmarkt von verschiedenen 
Organisationen vertreten und sind in voneinander unabhängigen Konventionen, die 
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den Schutz der Rechte geistigen Eigentums berühren, zum Ausdruck gebracht, ins-
besondere dem internationalen Abkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
(der UPOV-Konvention), der Konvention über Biologische Vielfalt und dem 
TRIPS-Übereinkommen. 

Diese Untersuchung beschreibt und bewertet die bestehenden Interessenkon-
flikte und die rechtlichen Instrumente bzw. Organisationen, die diese Interessen 
wahrnehmen (Teil 1). Auf dieser Basis analysiert sie das System zum Schutz von 
pflanzengenetischen Innovationen durch Rechte geistigen Eigentums, das durch 
die vor dem TRIPS-Übereinkommen in Kraft getretene UPOV-Konvention und die 
Konvention über biologische Vielfalt geschaffen wurde (Teil 2). Der Schwerpunkt 
der rechtlichen Analyse liegt auf dem TRIPS-Übereinkommen (Teil 3). Hier wird 
der den Mitgliedstaaten verbleibende Spielraum bei der Gestaltung ihrer nationa-
len Systeme zum Schutz von Rechten geistigen Eigentums an pflanzengenetischen 
Erfindungen ausgelotet. Abschließend wird dargestellt, wie das bestehende System 
fortentwickelt werden sollte, um die berechtigten Regelungsziele aller drei Kon-
ventionen zu fördern. Hierbei werden konkrete Vorschläge gemacht, wie die 1999 
begonnene Überprüfung des Patentierungsausschlusses für Pflanzen im TRIPS-
Übereinkommen, bei der die Sachverhaltsermittlung mittlerweile weitgehend ab-
geschlossen ist, 1 einer interessengerechten Lösung zugeführt werden kann (Teil4). 
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Untersuchung den Interessen der Entwick-
lungsländer, die dem erweiterten Schutz von Rechten geistigen Eigentums über-
wiegend ablehnend gegenüberstehen. 

t Die Sachverhaltsermittlung bestand in der Sichtung und Auswertung der einschlägigen 
Regeln von 33 Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation sowie von Stellungnahmen der 
FAO, der UPOV und der CBD, s. WTO, Annual Report of the Council for TRIPS, IP I C /19. 



Erster Teil 

Einführung in die Problematik 

Der erste Teil dieser Arbeit legt die Grundlage für die rechtliche Analyse des 
zweiten und dritten Teils und die Revisionsvorschläge im vierten Teil. Dies führt 
notwendig zur Behandlung eines breiten Themenbogens, denn die Diskussion um 
den Schutz pflanzengenetischer Erfindungen durch Rechte geistigen Eigentums 
führt weit über die engere Dogmatik des Patent- und Sortenschutzrechts hinaus. 
Teil 1 führt in die hier relevanten Schutzrechte geistigen Eigentums ein, arbeitet 
die relevanten entwicklungs- und umweltpolitischen Fragestellungen heraus und 
stellt die beteiligten Organisationen mit einem Schwerpunkt auf der Welthandels-
organisation als aktuellem Forum für den Ausbau des Schutzes von privaten Rech-
ten geistigen Eigentums vor. 

Erstes Kapitel 

Die Schutzrechte 

Zum besseren Verständnis der Bedeutung des Schutzes von Rechten geistigen 
Eigentums an Pflanzen im Weltmarkt werden in diesem Kapitel kurz die wesent-
lichen Typen solcher Rechte ebenso vorgestellt wie die rechtspolitischen Erwä-
gungen, die ihrer Gewährung zugrunde liegen. Die Weltmarktperspektive wird 
dabei mit besonderer Würdigung der Interessen der Entwicklungsländer angespro-
chen. 

§ 1 Die einzelnen Schutzrechte 

Pflanzengenetische Innovationen werden vor allem durch Patente, Sortenschutz-
rechte und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt. 

Bei Patenten, der umstrittensten und für die Biotechnologie zugleich interessan-
testen Schutzform, handelt es sich um zeitlich befristete Ausschlußrechte, die 
grundsätzlich für Erfindungen (im Unterschied zu Entdeckungen) auf allen Gebie-
ten der Technik gewährt werden, soweit sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen 


